
Gemeinde Spiekeroog
Der Bürgermeister
Bereich Seifert

Vorlagen-Nr.
0042/2013

   

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin TOP
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spiekeroog 14.05.2013
Rat der Gemeinde Spiekeroog

Betreff:

Auftragsvergabe zur Bauleitplanung

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28.02.2013 die Aufstellung eines oder 
mehrerer Bebauungspläne beschlossen.

Es wurde ein Arbeitskreis aus der Mitte des Rates gebildet.

Die Arbeitsgruppe hat sich dafür ausgesprochen, das Planungsbüro NWP Planungsge-
sellschaft mbH aus Oldenburg für eine fachliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Weiter ist ein Auftrag für die Erstellung der Bauleitplanung zu erteilen.

Zwischenzeitig hat das Planungsbüro NWP ein Angebot vogelegt, welches im ersten 
Teil die Beratungsleistungen für die Erabeitung der Grundzüge der Planung sowie die 
Bestandsaufnahme und -analyse beinhaltet. Dies soll nach Stundensätzen abgerech-
net werden.

Die anschliessende Bauleitplanung wird auf Grundlage des § 19 HOAI zu den dort ge-
nannten Mindestsätzen angeboten.

Nach dem Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen 
im Straßen- und Brückenbau (HVA_F-Stb), Ausgabe Nr. 14/2009, kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein Auftrag an nur einen ausgewählten Anbieter erteilt werden, 
wenn bestimmte Kriterien eingehalten werden.

Wesentliches Kriterium ist es danach, dass die Leistung nur zu Mindestsätzen angebo-
ten wird. Dies ist hier erfüllt.

Der Arbeitskreis hat sich für eine Auftragsvergabe an das Büro NWP ausgesprochen.
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Haushaltsmittel stehen aufgrund der erst im laufenden Haushaltsjahr bekannt geworde-
nen Notwendigkeit zur Neuaufstellung eines Bebauungsplanes nicht ausreichend zur 
Verfügung.

Daher sind diese über Budgetmittel bereitzustellen. Sofern Budgetmittel nicht ausrei-
chen, sollte einer überplanmässigen Ausgabe für diese Auftragsleistung zugestimmt 
werden.

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird ermächtigt, auf Grundlage des Angebotsentwurfes vom 23.04.2013 den 
Auftrag für Planungsleistungen im Zusammenhang mit einer Neukonzeption der Bebauungs-
pläne/eines Bebauungsplanes in der Gemeinde Spiekeroog zu erteilen.
 
 
Spiekeroog, den  08.05.2013

(Herr Lutz Seifert)

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
VA Ja: Nein: Enth.:
Rat Ja: Nein: Enth.:

  
Anlagenverzeichnis:
Angebot NWP - DJ13-042
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